BESCHLUSSVORLAGE

Vorlagen-Nr.: 2025/1053 Datum: 21.08.2025

Betreff

15. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Sendenhorst - Sondergebiet
Windpark 6stlich GE-Gebiet Schérmel

hier:

1. Aufstellungsbeschluss

2. Durchfuhrung der landesplanerischen Anfrage

3. Beschluss zur Durchfiihrung der Verfahren gemaB §§ 3 (1) und 4 (1)
Baugesetzbuch (BauGB)

Beratungsfolge:

Gremium Status Sitzungstermin

Ausschuss flr Stadtentwicklung offentlich 11.09.2025

Aktenzeichen Bearbeitet von

Angelwind Sabine Nienkemper

Federfihrender DB-Leiter Beteiligter DB Genehmigung der
BlUrgermeisterin

SG60- gez. Katrin gez. Katrin

Bauverwaltung, Reuscher Reuscher

Wohnungswesen,

Verkehrsplanung

und

Denkmalschutz

Beschlussvorschrift

§ 2i.V.m. §§ 245e (5) und 249 (4) BauGB
§ 11 ZuStO

Beschlussvorschlag

1. Der Ausschuss fur Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst
beschlieBt die Einleitung eines Verfahrens fir die 15. Anderung des
Flachennutzungsplans der Stadt Sendenhorst im Osten von Sendenhorst.
Inhalt der Anderung ist die Umwandlung von ,Flache fiir die Landwirtschaft" in
~Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: Nutzung von
Windenergie und Landwirtschaft". Dadurch sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der
Teilflachen geschaffen werden.

Der Geltungsbereich der 15. Flachennutzungsplananderung gliedert sich in 6
Teilflachen, die jeweils so begrenzt sind, dass unter Berucksichtigung eines
Entwicklungsspielraumes nur eine Windkraftanlage angeordnet werden kann.



Betroffen sind jeweils Teilflachen folgender Flurstlicke:

Teilbereich 1: Gemarkung Sendenhorst, Flur 10, Flursticke 27, 30 und 32,
Teilbereich 2: Gemarkung Sendenhorst, Flur 13, Flurstlick 41,

Teilbereich 3: Gemarkung Sendenhorst, Flur 10, Flurstlick 36,

Teilbereich 4: Gemarkung Sendenhorst, Flur 13, Flurstick 33,

Teilbereich 5: Gemarkung Sendenhorst, Flur 13, Flurstlick 13 sowie
Teilbereich 6: Gemarkung Sendenhorst, Flur 13, Flurstlck 10.

Der Geltungsbereich inkl. seiner 6 Teilflachen ist in der beigefligten Plankarte
fettumrandet dargestelit.

2. Der Ausschuss flir Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst
beauftragt die Verwaltung, die landesplanerische Anfrage gem. § 34 (1) LPIG
durchzufthren.

3. Der Ausschuss flir Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst
beschlieBt die frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 (1) BauGB
und die TOB-Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB zum Verfahren fir die 15. FNP-
Anderung und beauftragt die Verwaltung mit der Durchfiihrung der Verfahren.

Finanzierung

Gesamtkosten der MaBnahme
Finanzierung Eigenanteil
Zuschisse/Beitrage
Veranschlagung im Haushalt:
Sachkonto/Kostentrager/Kostenstelle

Fir die Durchfuhrung des Verfahrens fallen auBer den Personalkosten fur die
Verwaltung keine weiteren Kosten an. Die Ubernahme der Planungskosten durch
den Investor wird mittels stadtebaulichen Vertrages geregelt.

Sachverhalt/Erlauterungen

Die Angelwind GbR beabsichtigt, im Osten der Stadt Sendenhorst
6 Windenergieanlagen (WEA) zu errichten. Das Vorhaben wurde in den
durchgefihrten Windwerkstatten bereits angesprochen und wird seitens der
Investoren in der heutigen Sitzung des Ausschusses fur Stadtentwicklung
vorgestellt.

Die Flachen fir die Errichtung der Windenergieanlagen liegen auBerhalb eines im
Regionalplan vorgesehenen Windenergiegebietes. Insofern ist das Vorhaben nicht
als privilegiert einzustufen und nach § 35 (2) i. V. m. § 245e (5) BauGB zu
behandeln.

Gesetzliche Entwicklungen durch Anderung der §§ 9 Bundesimmissions-
schutzgesetzes und 36 a Landesplanungsgesetzes NRW machen die Durchfiihrung



einer Bauleitplanung zur Erlangung von Baurecht flr das Vorhaben unumganglich.
Die rechtliche Ermachtigung flir kommunale Windenergiegebiete zusatzlich zu den
im kunftigen Regionalplan enthaltenen Windenergiegebieten findet sich in § 249
Abs. 4 BauGB.

Die Stadt Sendenhorst steht dem Ausbau der Windenergie vor Ort positiv
gegenulber, insbesondere, weil es sich hierbei um einen Baustein im Bereich des
Ausbaus von erneuerbaren Energien handelt, der dazu beitragt, die flr
Sendenhorst gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen.

Die Angelwind GbR steht in stetigem Austausch mit der Verwaltung und hat alle
Voraussetzungen nach den vom Rat am 22.05.2025 verabschiedeten Leitlinien zur
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens erfullt.

Die Verwaltung schlagt daher vor, den Aufstellungs- und Verfahrensbeschluss
sowie den Beschluss zur Durchfihrung der landesplanerischen Anfrage zu fassen.

Anlagen )
250811 FNP 15. And
250811 FNP 15. And - A3A4



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7

YO S 5
Suerman o o’\A( Gartenwieske
il Vil \
- o
) 2 5

iy

DARSTELLUNGEN ERLAUTERUNG der Anderung AUFSTELLUNGSVERFAHREN Feststellungsbeschluss

4y

o

N

Stand: Alt, wirksamer FNP 6 Stand: Alt, wirksamer FNP

T — / \\‘ / Buschfeld im Anderunngere|Ch Und der naheren Umgebung ) ) o . N . . . . Der Rat der Stadt Sendenhorst hat gemaR § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuch§§ in der Sitzung am STADT S E N D E N H O RST
) , ’, V 9 o ) Anderung von ,Flache fir die Landwirtschaft® in ,Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: Aufstellungsbeschluss lber die vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die 15. Anderung des Flachennutzungs-
/ / Norgfetd Darstellungen gemaR § 5 BauGB i i i “
_ ) Lo geng Nutzung von Windenergie und Landwirtschaft ) ) . planes einschlieRlich Begriindung festgestellt .
\/‘ N @ Der Ausschuss fiir Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst hat am gemaf § 2 und § 2a : F I ac h e n n utzu n gs p I a n
é <) EEEEEEE Anderungsbereiche fiir die 15. Anderung mit Nummerierung des Baugesetzbuches beschlossen, die 15. Anderung des Flachennutzungsplanes aufzustellen.

TEXTLICHE DARSTELLUNGEN Dieser Beschluss ist am ortsiiblich bekannt gemacht worden. Sendenhorst, den 1 5_ An de run g
,oondergebiet Wind
| | ="

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO

Zweckbestimmung: Nutzung von Windenergie und Landwirtschaft
Sendenhorst, den L

Blrgermeisterin
(Katrin Reuscher)

(1) Die Anderungsbereiche gelten als ,Rotor-out-Zonen“ (der Rotorkreis darf auBerhalb der Zonenabgrenzung
Flache fiir die Landwirtschaft liegen)

park Ostlich Ge-Gebiet

£ wastenhor 2

| £

(2) Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen
Bodenbeschaffenheit, Héhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens
aus Erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der

Birgermeisterin

Gewerbliche Bauflache (Katrin Reuscher)

Strafle far den Uberortlichen EEEE Vorbehaltsflache fir StraBenplanung Stadt Sendenhorst als Untere Denkmalbehérde und/oder der LWL-Archéologie fiir Westfalen, AuRenstelle .
Verkehr - - - = (Umgehungsstra3en) Miinster (Tel. 0251/591 8911), unverziiglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Ausfertigungsvermerk
R ickhaltebecken / R ib Ent:e(;:kug%sstége sli(nd kl)tl)s ﬁU”(;Ag'aUé VC(’j” eli(ner Woche nac;]h d?r Angeigde ugvelr:éndert zu b%'asieg, wenn Es wird hiermit bestétigt, dass die vorliegende Ausfertigung dieser 15. Anderung des Flachennutzungsplanes
5 egenruckhaltebecken / kegenuber- nicht die Obere Denkmalbehoérde die Entdeckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten T HH H
Flache Versorgungsanlagen ® laufbecken / Retentionsbodenfilter gestattet. Die Obere Denkmalbehérde kann die Frist verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung Frtheltlge UnterrIChtung dem Feststellungsbeschluss d'es Rates der Stadt Sendenhorst am 2u Grunde lag und dem
Sechs Stiick (E)derkdielBer:gung des ?\lovt\j/?ngenkmaés dic?s eErfordern und digs fgr dieEBetroffenen zumu(;bar ist (§ 16 Abs. 2|  Die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit und der Behdrden und sonstiger Trager dffentlicher Belange Feststellungsbeschluss entspricht.
A enkmalschutzgesetz . Gegenuber der Eigentimerin oder dem Eigentiimer sowie den sonstigen " . . . . . . . .
Grunflache Nutzungsberechtigten eines Grundstiicks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann angeordnet Uber die Bauleitplanung hat in der Zeit vom bis einschlieRlich gemaR § 3 Absatz 1 und Sendenhorst. den
werden, dass die notwendigen Mafnahmen zur sachgeméafen Bergung des Bodendenkmals sowie zur § 4 Absatz 1 des Baugesetzbuch stattgefunden. ’

!V‘ —¢- Klarung der Fundumstande und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstiick vorhandener Bodendenkmaler

Elektrizitatsleitung, oberirdisch Wasserleitung, oberirdisch 2u dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

Sendenhorst, den
Blrgermeisterin

ESSSEE Wasserlauf e (Katrin Reuscher)
! REC HTSG RUNDLAGEN Bﬂrgermeisterin
B Y — %Roggenkamp - Flache fur Wald (Katrin Reuscher)
\\\\\\\ ) : BERCS - J Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), in der zum
. \ i TTHRY 5 Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung. :
N © Landschaftsschutzgebiet P g g 9 Genehmigung
af . . . - . "
Pt Die Erlen o Verordnung uiber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baur_rutzungsverqrdnung - BauNVO), in der Diese 15. Anderung des Flachennutzungsplanes ist gemaR § 6 Absatz 1 des Baugesetzbuches mit Verfligung
| ‘ . ) Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), in der zum Zeitpunkt des Feststellungs- (")ff . .
o Grenze des Uberschwemmungsgebietes beschlusses geltenden Fassung. entliche Auslegung vom genehmigt worden.
o{' e Der Ausschuss fiir Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst hat am gemal § 3 Absatz 2
gk H Umgrenzung von Flachen fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts des Baugesetzbuches beschlossen, diese 15. Anderung des Flachennutzungsplanes — Entwurf mit Miinster, den
‘ allh R Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Uberlagernd) (Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 | Beariind sefentlich | Az.:
/ ‘ Q{/ S. 58), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung. egrundung — offentlich auszulegen. h
Y e~
//. y - Baudenkmal | | Bodendenkmal Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) in der Sendenhorst, den e
'*E l—e——= Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421), in der zum Zeitpunkt des Feststellungs- . . .
¥ Die Bezirksregierung
. . - beschlusses geltenden Fassung.
) i —_—————— Richtfunktrasse mit Schutzbereich e, Im AUftrag:
. . Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 Biirgermeisterin
a & (GV. NRW. S. 666), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung. (Katrin Reuscher)
- \ l l ™ ‘ Bahnanlage
/  Schaarkqmp o > y Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekannt- . =
30kV 4 "N g . _ g 9 . Verfahrensstand: Aufstellungsbeschluss gemald § 1 Abs. 3 BauGB
’ Stadtgebiet machung vom 31.07.2009 (BGBI. | S.2585), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Diese 15. Anderung des Flachennutzungsplanes — Entwurf mit Begrindung — hat gemaR § 3 Absatz 2 des Inkrafttreten g g §
] adtgebietsgrenze Fassung. . . . : Coon . .
T g Baugesetzbuches in der Zeit vom bis einschlieBlich offentlich ausgelegen. Die Genehmigung der 15. Anderung des Flachennutzungsplanes ist gemalk § 6 Absatz 5 des Baugesetz- = MaRstab im Original 1:7.500
{ Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung |  Die &ffentliche Auslegung wurde am ortstiblich bekannt gemacht. buches am ortstiblich bekannt gemacht worden. o) wp WoltersPartner
Woste I L der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses Diese Auslegung gemal § 3 Absatz 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gemat § 4 Mit dieser Bekanntmachung wird die 15. Anderung des Flachennutzungsplanes wirksam. 2 BlattgroRe 161 x30 Stadtplaner GmbH
Darstellungen ohne Normcharakter (hinweislich) geltenden Fassung. N . D-
\ Absatz 2 des Baugesetzbuches durchgefiihrt. _ Daruper Strafe 15 - D-48653 Coesfeld
oo N\ peckron - ) _ o _ Bearbeiter Ahn / Stro Telefon 02541 9408-0 - Fax 9408-100
°\ vorlaufiger Standort einer Windkraftanlage Gesetz liber die UmweltveﬁragIlchkeltsprufung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom Sendenhorst, den stadtplaner@wolterspartner. de
\ a ) 18.03.2021 (BGBI. | S. 540), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung. Sendenhorst,den Datum 11.08.2025
Scherbenbusch/ ———= \ QQ V 9cherbenbusch| LT S~ o . . . .
X v Huesbree / Sy — Huesbree e vorlaufiger Rotorradius Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geriusche, Bargermeisterin 0 100 200 300 400 500 m
\ e ; / T RS I { Erschiitterungen und dhnliche Vorginge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung | s (Katrin Reuscher) Auftraggeber:
Q \ B v o o 7 . . . 7z ; 2 2 der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274, 2021 1 S. 123), in der zum Zeitpunkt des Blrgermeisterin .
o | N N e ) N QAch;::eHaqen % EEI" I P — o QAch:Vee:eHagen % EEI" I dauerhaft versiegelte Flache (Zufahrt, Krannotstellfliche und Fundament) Foststellungsbeschlusses gelienden Fassung. (Katrin Reuscher Stadt Sendenhorst

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



STADT SENDENHORST

Flachennutzungsplan
15. Anderung

Windpark ostlich Ge-Gebiet Schormel”
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DARSTELLUNGEN

im Anderungsbereich und der ndheren Umgebung
Darstellungen gemaR § 5 BauGB

Anderungsbereiche fiir die 15. Anderung mit Nummerierung

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO

Zweckbestimmung: Nutzung von Windenergie und Landwirtschaft

Flache fir die Landwirtschaft

Gewerbliche Bauflache

Stral3e flr den Uberortlichen - — — =
Verkehr - = = =

Flache Versorgungsanlagen ®
Griunflache

Elektrizitatsleitung, oberirdisch !\IQ — & -
Wasserlauf

Flache fur Wald

Landschaftsschutzgebiet

Grenze des Uberschwemmungsgebietes

Vorbehaltsflache flr StralRenplanung
(Umgehungsstralien)

Regenrickhaltebecken / Regeniiber-
laufbecken / Retentionsbodenfilter

Wasserleitung, oberirdisch

Umgrenzung von Flachen fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (iberlagernd)

Baudenkmal

-—-

e e

Richtfunktrasse mit Schutzbereich

Bahnanlage

Stadtgebietsgrenze

Darstellungen ohne Normcharakter (hinweislich)

vorlaufiger Standort einer Windkraftanlage

vorlaufiger Rotorradius

Bodendenkmal

dauerhaft versiegelte Flache (Zufahrt, Krannotstellflache und Fundament)




ERLAUTERUNG der Anderung

Anderung von ,Flache fiir die Landwirtschaft* in ,Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung:
Nutzung von Windenergie und Landwirtschaft"

TEXTLICHE DARSTELLUNGEN

(1) Die Anderungsbereiche gelten als ,Rotor-out-Zonen“ (der Rotorkreis darf auBerhalb der Zonenabgrenzung
liegen)

(2) Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der naturlichen
Bodenbeschaffenheit, Héhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens
aus Erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der
Stadt Sendenhorst als Untere Denkmalbehérde und/oder der LWL-Archaologie fur Westfalen, Aulienstelle
Munster (Tel. 0251/591 8911), unverziglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die
Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn
nicht die Obere Denkmalbehorde die Entdeckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet. Die Obere Denkmalbehérde kann die Frist verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung
oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies fiir die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2
Denkmalschutzgesetz NW). Gegentiber der Eigentimerin oder dem Eigentiimer sowie den sonstigen
Nutzungsberechtigten eines Grundstiicks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann angeordnet
werden, dass die notwendigen MaRnahmen zur sachgemafen Bergung des Bodendenkmals sowie zur
Klarung der Fundumstande und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstlick vorhandener Bodendenkmaler
zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), in der zum
Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung.

Verordnung liber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), in der zum Zeitpunkt des Feststellungs-
beschlusses geltenden Fassung.

Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 |
S. 58), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung.

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421), in der zum Zeitpunkt des Feststellungs-
beschlusses geltenden Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW. S. 666), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.07.2009 (BGBI. | S.2585), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden
Fassung.

Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses
geltenden Fassung.

Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18.03.2021 (BGBI. | S. 540), in der zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung.

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche,
Erschiitterungen und ahnliche Vorgdnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274, 2021 | S. 123), in der zum Zeitpunkt des
Feststellungsbeschlusses geltenden Fassung.




AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Aufstellungsbeschluss

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst hat am gemal § 2 und § 2a
des Baugesetzbuches beschlossen, die 15. Anderung des Flachennutzungsplanes aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am ortstblich bekannt gemacht worden.

Sendenhorst, den

Bilrgermeisterin
(Katrin Reuscher)

Frihzeitige Unterrichtung

Die frithzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit und der Behérden und sonstiger Trager éffentlicher Belange
Uber die Bauleitplanung hat in der Zeit vom bis einschlieRlich gemaR § 3 Absatz 1 und
§ 4 Absatz 1 des Baugesetzbuch stattgefunden.

Sendenhorst, den

Bilrgermeisterin
(Katrin Reuscher)

Offentliche Auslegung

Der Ausschuss fur Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst hat am gemal § 3 Absatz 2
des Baugesetzbuches beschlossen, diese 15. Anderung des Flachennutzungsplanes — Entwurf mit
Begrindung — o&ffentlich auszulegen.

Sendenhorst, den

Blrgermeisterin
(Katrin Reuscher)

Diese 15. Anderung des Flachennutzungsplanes — Entwurf mit Begriindung — hat gemaR § 3 Absatz 2 des
Baugesetzbuches in der Zeit vom bis einschlieRlich 6ffentlich ausgelegen.

Die offentliche Auslegung wurde am ortsuiblich bekannt gemacht.

Diese Auslegung gemaf § 3 Absatz 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gemaR § 4
Absatz 2 des Baugesetzbuches durchgefiihrt.

Sendenhorst, den

Blrgermeisterin
(Katrin Reuscher)




Feststellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat gemaf § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches in der Sitzung am
tiber die vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die 15. Anderung des Flachennutzungs-
planes einschliellich Begriindung festgestellt.

Sendenhorst, den

Blrgermeisterin
(Katrin Reuscher)

Ausfertigungsvermerk

Es wird hiermit bestatigt, dass die vorliegende Ausfertigung dieser 15. Anderung des Flachennutzungsplanes
dem Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Sendenhorst am zu Grunde lag und dem
Feststellungsbeschluss entspricht.

Sendenhorst, den

Blrgermeisterin
(Katrin Reuscher)

Genehmigung

Diese 15. Anderung des Flachennutzungsplanes ist gemaR § 6 Absatz 1 des Baugesetzbuches mit Verfligung
vom genehmigt worden.

Miunster, den

Az.:
Die Bezirksregierung
Im Auftrag:
Inkrafttreten
Die Genehmigung der 15. Anderung des Fldchennutzungsplanes ist gemaR § 6 Absatz 5 des Baugesetz-
buches am ortsliblich bekannt gemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 15. Anderung des Flachennutzungsplanes wirksam.

Sendenhorst, den
Blrgermeisterin
(Katrin Reuscher)




	TOP 8: 15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Sendenhorst - Sondergebiet Windpark östlich GE-Gebiet Schörmel

hier: 

1. Aufstellungsbeschluss

2. Durchführung der landesplanerischen Anfrage

3. Beschluss zur Durchführung der Verfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB)
	Beschlussvorlage 2025/1053
	Anlage 1: 250811 FNP 15. A?nd
	Anlage 2: 250811 FNP 15. A?nd - A3A4


